
AMTLICHE MITTEILUNG JUNI 2/2020ZUGESTELLT DURCH POST.AT

Liebe St. Leonharderinnen und St. Leonharder! 

Eines haben uns die vergangenen Monate gezeigt: Gesundheit ist unser höchstes Gut. 
Als Bürgermeister unserer Marktgemeinde bin ich mir dessen mehr als bewusst und daher seit Mona-
ten für uns alle im Einsatz um Hausärzte zu finden, die die freien Kassenstellen in unserer Gemeinde 
übernehmen. 

Die Aktivitäten zur Aktion „Ärzte für St. Leonhard am Forst“ laufen seit langer Zeit auf Hochtouren. 
Ich habe mich sowohl mit der Ärztekammer, dem Land Niederösterreich, dem Gemeindebund als 
auch der NÖ Gebietskrankenkasse kurzgeschlossen, unsere Situation genauestens dargelegt und bin 
laufend im Gespräch mit potentiellen Kandidatinnen und Kandidaten. Was die Situation jedoch er-
schwert, sind generelle Herausforderungen, denen sich viele Gemeinden in Österreich stellen müs-
sen: 

1. Hausärzte dürfen keine Hausapotheke führen, da wir im Ort über eine Apotheke verfügen.
2. Die Zeiten haben sich geändert, die Werte der neuen Generation – Freizeit und Familie – stehen 

konträr zur zeitaufwendigen Stelle einer Kassenärztin / eines Kassenarztes. 

Diese Dinge werden wir nicht ändern können. Aber wir können uns weiterhin bemühen Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, die Interessenten den Schritt in Richtung „Ärzte für St. Leonhard am Forst“ 
erleichtern. 
Ich habe schon sehr früh unseren gesamten Gemeinderat ins Boot geholt, und so konnten wir bereits 
im vergangenen Jahr ein umfangreiches und attraktives Maßnahmenpaket für unsere neuen Hausärz-
te erstellen. Wir alle arbeiten gemeinsam daran, passende Kandidatinnen oder Kandidaten zu finden. 
Dafür ein herzliches Dankeschön an alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte! 

Das Maßnahmenpaket

• Übernahme der Miet- und Betriebskosten der Ordinationsräumlichkeiten für die ersten drei Jahre 
durch die Marktgemeinde St. Leonhard am Forst

• 50.000 Euro für den Ankauf von Geräten oder mögliche Adaptierungsarbeiten in den Ordinationen
• monatliche finanzielle Zuwendung 

Außerdem steht die Überlegung im Raum, eine Ordination als Gemeinschaftspraxis mit zwei nieder-
gelassenen Ärztinnen oder Ärzten zu führen. Dies wäre eine mögliche Alternative, die einerseits Er-
leichterungen für die Mediziner schafft und dennoch die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten 
trifft.
 
Sie sehen – ich bleibe dran und bin nach wie vor zuversichtlich! Gerade jetzt ist es wichtig, über alle 
Parteigrenzen hinweg zusammenzuhalten, so oft als möglich zum Telefon zu greifen, potentielle Kan-
didatinnen und Kandidaten anzusprechen und ihnen unsere schöne Gemeinde schmackhaft zu ma-
chen. St. Leonhard am Forst hat als Marktplatz der Lebensfreude so viel zu bieten!
 
So können wir – die Politik und auch die Bevölkerung – es gemeinsam schaffen, die medizinische 
Versorgung in unserer Gemeinde sicherzustellen. Sollten Sie Kontakte oder Hinweise haben, jemand 
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kennen, der für die Tätigkeit als neue Hausärztin oder neuer Hausarzt für St. Leonhard am Forst ge-
eignet ist – melden Sie sich bitte unter (0676) 840 408 840, gerne zeige ich mich dafür bei Ihnen er-
kenntlich.

Jetzt und hier ist nicht die Zeit politisches Kleingeld zu wechseln. Halten wir zusammen und halten 
wir die so wichtige medizinische Versorgung bei uns in St. Leonhard am Forst! 

Für ein gesundes St. Leonhard am Forst. Für uns alle.
Bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister 
Hans-Jürgen Resel

AKTUELLE INFORMATIONEN

A-3243 St. Leonhard am Forst | Hauptplatz 1 | Bezirk Melk | Tel.: +43-2756-2204 | Fax: DW -30

Mail: office@st-leonhard-forst.gv.at | Web: www.st-leonhard-forst.gv.at

Parteienverkehr: Mo. 8-12 und 13-19 Uhr | Di. und Mi. 8-12 Uhr | Do. kein Parteienverkehr | Fr. 8-12 Uhr

Amtsstunden des Bürgermeisters: Mo. 17 - 19 Uhr und Fr. 9 - 11.30 Uhr

SONNWENDFEUER DÜRFEN DOCH STATTFINDEN!

Mittlerweile hat sich die Rechtslage geändert, 
da die Landeshauptfrau von Niederösterreich am 
09.06.2020 aufgrund des § 3 Abs.4 des Bundesluft-
reinhaltegesetzes idF BGBl.I Nr. 58/2017 die Ände-
rung der Ausnahmeverordnung vom Verbrennungs-
verbot für biogene Materialien verordnet hat. 
Die mit 30.06.2020 befristete Aussetzung der Ausnah-
me für Brauchtumsfeuer wurde damit aufgehoben.
Das bedeutet: Aufgrund der derzeitigen Rechtslage  
dürfen Sonnwendfeuer im Juni 2020 in der Zeit  
zwischen 19.06. 2020 und 28.06.2020 stattfinden –  
Johannesfeuer sind am 24.06.2020 zulässig.
Brauchtumsfeuer müssen bei der Marktgemeinde 
gemeldet werden! Tel.Nr.: (02756) 22 04

NÖ CHALLENGE – ST. LEONHARD AM FORST IST DABEI!

SPORT.LAND.Niederösterreich sucht die aktivsten 
Gemeinden Niederösterreichs! Sammle ab 1. Juli mit 
der adidas Running (Runtastic) App beim Gehen, 
Laufen, Radfahren und Inlineskaten aktive Minuten 
und hilf uns dabei die NÖ-Challenge zu gewinnen. 
Wir freuen uns über deine Teilnahme! 
Nähere Infos: www.sportlandnoe.at/noechallenge 
Zur Anmeldung: www.noechallenge.at

AKTUELLE VOLKSBEGEHREN UND 
UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNGEN

Folgende Volksbegehren können im Eintragungs-
zeitraum 22. Juni 2020 bis 29. Juni 2020 unter-
schrieben werden: Asyl europagerecht umsetzen, 
EURATOM-Ausstieg Österreichs, Smoke - JA, 
Smoke - NEIN und Klimavolksbegehren.
Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Ein-
tragungszeitraumes das Wahlrecht zum Nationalrat 
besitzt (österreichischer Staatsbürgerschaft, Voll-
endung des 16. Lebensjahres) und zum Stichtag 25. 
Mai 2020 in der Wählerevidenz einer Gemeinde ein-
getragen ist.
  
Derzeit können für folgende beim BMI neu regist-
rierte Volksbegehren Unterstützungserklärungen 
abgegeben werden: FÜR IMPF-FREIHEIT und Kauf 
Regional 
Personen, die in die Wählerevidenz einer österreichi-
schen Gemeinde eingetragen sind, können für die ge-
nannten Volksbegehren Unterstützungserklärungen 
abgeben. Die Abgabe einer Unterstützungserklärung 
ist in jeder österreichischen Gemeinde zu den Amts-
stunden (Zeiten des Parteienverkehrs) oder online 
(mittels „Bürgerkartenumgebung“, insbesondere per 
„Handysignatur“) möglich.


